Gemeinde Kargow

Besch|ussvor|age Vorlage-Nr: 06/2020/31
Datum: 05.10.2020
Federfuhrend: Bau- und Ordnungsamt Verfasser: Frau Schlaeth

Beteiligung als Nachbargemeinde gemaR § 2 Absatz 2 BauGB; 1.
Anderung des Bebauungsplans Nr. 21 "Warensberg" der Stadt Waren
(Muritz)

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

N Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
O 17.11.2020 Gemeindevertretung Kargow

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung duRert zum Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 21
~Warensberg“ der Stadt Waren (Mritz) keine Anregungen und Hinweise.

Wahrzunehmende 6ffentliche Belange der Gemeinde werden durch die vorliegende Planung
nicht berthrt.

Sachverhalt:

Der Bebauungsplan Nr. 21 *Warensberg* ist seit dem 11.09.2017 rechtskraftig. Seither
wurden die Altlasten des ehemaligen LPG-Gelandes beseitigt und die Erschlielung des
Gebietes hat begonnen. Das Gebiet erfreut sich einer hohen Nachfrage nach
Baugrundstiicken. Durch konkrete Bauplanungen ist ein Widerspruch zwischen den
planzeichnerisch und textlich festgesetzten Baugrenzen im Bereich WA 3, Ml 1 und 2 und
GEe aufgefallen. Wahrend in der Planzeichnung die Baugrenzen in einem 3m Abstand zu
den Strallenbegrenzungslinien und den festgesetzten Grinflachen eingetragen sind, sind im
Textteil B die Baugrenzen in einem 3m Abstand zu den StralRenbegrenzungslinien und den
Grundstucksgrenzen definiert. Zusammen mit der Festsetzung fur Stellplatze und Garagen,
die nur innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflache zulassig sind, ergibt sich die
Situation, dass Stellplatzen, Carports und Garagen nicht an der Grundstiicksgrenze errichtet
werden dirfen. Dies ist jedoch nicht planerische Absicht und wirde in Zukunft zu vielen
Anderungsantragen fiihren.

Die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21 *Warensberg* enthalt die rechtsverbindliche
Anderung der Festsetzung Nr. 7 zur (iberbaubaren Grundstiicksflache und stellt diese in den
Bereichen WA 3, MI1, MI2 und GEe klar. Der Widerspruch zur Planzeichnung wird
ausgeraumt.

Anlagen:
Textteil B
Begriindung
Ubersichtsplan

Frau Schlaeth

Abweichender Beschluss:

GemV.-Soll: anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:
9
Aufgrund von § 24 Abs. 1 KV M-V waren Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Blrgermeister
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Ubersichtsplan




SATZUNG

DER

(Z-\) STADT WAREN (MURITZ)
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Uber die

1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21 * Warensberg*
Teil B: textliche Festsetzungen

fur den Bereich stidlich und nordlich der Gievitzer StraRe und
Ostlich des Schwarzen Weges

Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBL. I, S.3634), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBL. | S. 587),
wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung vom ... folgende Satzung iiber die 1. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 21 *Warensberg*, bestehend aus dem Text (Teil B) erlassen: Es gilt die BauNVO
1990/ 2017.
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Ubersichtskarte; (Quelle. Gaia-MV.de 30.03.2020); bearbeitet ign waren GbR

Satz 1 der textlichen Festsetzung ,Nr. 7 Uberbaubare Flache" erhalt folgende
Fassung:

Fir die Gebiete WA 3, MI 1, MI 2 und GEe werden folgende Baugrenzen festgesetzt: Die
Baugrenzen haben einen 3 m Abstand zu den Stralenbegrenzungslinien, zu den mit Geh-,
Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachen, zu der Umgrenzung von Flachen zum
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstige Bepflanzungen sowie zu der Umgrenzung
von Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft.
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Textteil zur 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 21 *Warensberg*
Stadt Waren (MUritz)

Verfahrensvermerke

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung der Stadt Waren (Mdritz) vom
02.09.2020 als Bebauungsplan nach § 13 BauGB.

Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im "Warener
Wochenblatt" am ............ und im Internet unter www.waren-mueritz.de erfolgt. In der
Bekanntmachung ist darauf hingewiesen worden, dass die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21
im beschleunigten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchfiihrung einer Umweltprifung nach § 2
Abs. 4 BauGB geéandert werden soll.

Die fur die Raumordnung und Landesplanung zustandige Behorde ist gem. § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt
worden.

Die Stadtvertretung der Stadt Waren (Miiritz) hat am 02.09.2020 den Entwurf der 1. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 21 mit Begriindung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung berihrten Behérden und sonstige Trager offentlicher Belange sind mit Schreiben
VOM ..oovvviiiiiieieeean, zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21, bestehend aus dem Text (Teil B) sowie der
Begrindung, haben in der Zeit vom ........... bis zum .............. wahrend folgender Zeiten Mo-Fr 8.00-
12.00 Uhr, Mo, Mi, Do 13.30-16.00 Uhr, Di 13.30-17.30 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB offentlich
ausgelegen. Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der
Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zu Protokoll geltend gemacht werden kdénnen, am
.......................... im "Warener Wochenblatt” und im Internet unter www.waren-mueritz.de ortsiblich
bekannt gemacht worden.

Waren (MUritz),

Moller
Burgermeiste

Die Stadtvertretung der Stadt Waren (Miiritz) hat die vorgebrachten Stellungnahmen der Offentlichkeit,
der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange am ............... gepruft. Das Ergebnis ist
mitgeteilt worden. Die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21, bestehend aus dem Text (Teil B),
wurde am ................. von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begrindung wurde mit
Beschluss der Stadtvertretung vOm ..........cccccovvvveeeen. gebilligt.

Waren (Mritz),

Moller
Burgermeister



Textteil zur 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 21 *Warensberg*
Stadt Waren (MUritz)

Die Satzung iiber die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21, bestehend aus dem Text (Teil B), wird
hiermit ausgefertigt.

Waren (MUritz),

Méller
Birgermeister

Der Beschluss iiber die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21 sowie die Stelle, bei der der Plan auf
Dauer wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und Uber den Inhalt
Auskunft zu erhalten ist, sind am .............. im "Warener Wochenblatt" und im Internet unter
www.waren-mueritz.de ortsiiblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 Bau GB)
und weiter auf Félligkeit und Erléschen von Entschéadigungsanspriichen (8 44 BauGB) hingewiesen
worden. Auf Rechtswirkungen des § 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wurde
ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Waren (Mdritz),

Modller
Blrgermeister

Bearbeitet:

ign waren GbR = architekte
Lloydstrale 3 - 17192 Waren (Miiritz) noanie ¢ .
Tel. +49 3991 6409-0 - Fax +49 3991 6409-10 I 9 n Ing leurt Waren (MUI’ItZ), den 28072020



BEGRUNDUNG

nach 8 9 Abs. 8 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBL. I. S. 3634), einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen

zur Satzung der

(Z\) STADT WAREN (MURITZ) A
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Uber die

1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21
*Warensberg*

fur den Bereich stidlich und nérdlich der Gievitzer StrafRe und
Ostlich des Schwarzen Weges

Bearbeitet:
[ I
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Waren (Mdritz), den 28.07.2020



Stadt Waren (Muritz), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
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Stadt Waren (Muritz), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 3

1. Geltungsbereich
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Im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 21 *Warensberg* soll die textliche
Festsetzung Nr. 7 zur Uberbaubaren Grundsticksflache geandert werden. Von den
Anderungen sind das Wohngebiet WA 3, das Mischgebiet 1 und 2 sowie das eingeschréankte
Gewerbegebiet betroffen.

Der Geltungsbereich ist identisch mit der Abgrenzung des Ursprungsplanes.

Das Plangebiet umfasst die Flurstiicke z.T. 19/4 ; 33/4-33/9 der Flur 33; 37/2, 37/4, 37/5,
37/44, z.T. 106, 138/3; 139/9-139/12, 139/14, 142/1, 142/3, 142/5, 142/9, 142/10 der Flur 34;
1/3, 1/5, 1/4, 2/2, 2/4, 2/8-2/10, , 4/5, 4/7, 4/10, 4/4, 4/13-4/209, 19/2, 19/3, 25/5, 25/6,
25/9-25/12, 30/4, 34/30, 34/138, 34/150, 34/155-34/159, 37/40-37/42, 37/49,144/7-144/10,
149/1, 149/4 der Flur 35 Gemarkung Waren.

2. Inhalt, Ziel und Zweck der Bebauungsplanédnderung

Der Bebauungsplan Nr. 21 *Warensberg* ist seit dem 11.09.2017 rechtskréftig. Seither
wurden die Altlasten des ehemaligen LPG-Gelandes beseitigt und die ErschlieBung des
Gebietes hat begonnen. Das Gebiet erfreut sich einer hohen Nachfrage nach
Baugrundstiicken. Durch konkrete Bauplanungen ist ein

1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21 *Warensberg* - Begriindung



Stadt Waren (Muritz), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 4

Widerspruch zwischen den planzeichnerisch und textlich festgesetzten Baugrenzen im
Bereich WA 3, MI 1 und 2 und GEe aufgefallen. Wahrend in der Planzeichnung die
Baugrenzen in einem 3m Abstand zu den Strallenbegrenzungslinien und den
festgesetzten Griinflachen eingetragen sind, sind im Textteil B die Baugrenzen in einem

3m Abstand zu den StraBenbegrenzungslinien und den Grundstiicksgrenzen definiert.

Zusammen mit der Festsetzung fur Stellplatze und Garagen, die nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundsticksflache zulassig sind, ergibt sich die Situation, dass
Stellplatzen, Carports und Garagen nicht an der Grundstlicksgrenze errichtet werden
durfen. Dies ist jedoch nicht planerische Absicht und wirde in Zukunft zu vielen
Anderungsantragen filhren. Die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21 *Warensberg*
enthalt die rechtsverbindliche Anderung der Festsetzung Nr. 7 zur (berbaubaren
Grundstiicksflache und stellt diese in den Bereichen WA 3, MI1, MI2 und GEe Klar.

Der Widerspruch zur Planzeichnung wird ausgeraumt.

Satz 1 der textlichen Festsetzung Nr. 7 erhalt die Formulierung:

Fur die Gebiete WA 3, Ml 1, Ml 2 und GEe werden folgende Baugrenzen festgesetzt: Die
Baugrenzen haben einen 3 m Abstand zu den StralRenbegrenzungslinien, zu den mit Geh-,
Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachen, zu der Umgrenzung von Flachen zum
Anpflanzen von Bdumen, Strauchern und sonstige Bepflanzungen sowie zu der Umgrenzung

von Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft.

Die zukinftigen Bauherren haben nun die Mdglichkeit Stellplatze, Carports und

Nebenanlagen an der nachbarlichen Grundstiicksgrenze zu errichten.

Die Planzeichnung wird durch die 1. Anderung nicht tangiert. Alle bisherigen zeichnerischen
Festlegungen, entsprechen nach wie vor den stadtebaulichen Vorstellungen fir das
Plangebiet und sind daher weiterhin Bestandteil der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.

21. Die 1. Anderung betrifft lediglich die textliche iberbaubaren Grundstiicksflache.

3. Gesetzliche Grundlagen des Bebauungsplanes

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 21 wird im vereinfachten Verfahren nach § 13
des Baugesetzbuches — BauGB —durchgefiihrt, da durch die Anderung:

a) die Grundziige der Planung nicht berihrt werden,

b) das zulassige Vorhaben eine Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prufung nach den gesetzlichen Vorschriften nicht begrindet,

c) keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der in 8 1 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b BauGB

genannten Schutzguter (Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung) bestehen. Da die

1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21 *Warensberg* - Begriindung



Stadt Waren (Muritz), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 5

Anderungen im vereinfachten Verfahren durchgefiihrt werden, wird gemaR § 13 Abs. 3 Satz
3 BauGB von der Umweltprifung nach 8 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Gleiches gilt fur die
Erstellung eines Umweltberichtes und die Durchfihrung eines Monitorings. Bei der
Offentlichkeitsbeteiligung wird hierauf hingewiesen.

4. Umweltbelange

Da es sich bei dem Anderungsverfahren um ein vereinfachtes Verfahren gemaR § 13 Abs. 1
BauGB handelt, sind, wie unter der Ziffer 1 dargelegt, kein Umweltbericht und kein Ausgleich
erforderlich. Bei der Offentlichkeitsbeteiligung wird hierauf hingewiesen.

Im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 1 BauGB ist kein Umweltbericht gesetzlich
vorgeschrieben, jedoch sind im Rahmen der Bauleitplanung grundséatzlich die Belange des
Umweltschutzes — vor allem unter dem Gesichtspunkt der Umweltvorsorge — von hoher
Bedeutung. Umweltschaden und Umweltbeeintrachtigungen sollen vermieden bzw.
vermindert oder - sofern sie nicht zu vermeiden sind - ausgeglichen werden. Eine
Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualitat soll durch vorbeugenden Umweltschutz
erreicht werden. Die zulassige Art und das Mafd der baulichen Nutzung werden in die 1.
Anderung unverandert tbernommen. Mit der geanderten Zulassigkeit der Anordnung von
Stellplatzen, Garagen und Carports, wird lediglich die Option hinsichtlich der Standorte
verbessert. Eine weitere Flachenbeanspruchung erfolgt durch diese Festsetzung nicht, da
die bisher im Bebauungsplan festgesetzten Grundflachenzahlen erhalten bleiben.

Waren (Mritz),

Blrgermeister

1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 21 *Warensberg* - Begriindung



	Vorlage
	Anlage  1 BP-21_1_CAIGOS_Uebersichtsplan
	Anlage  2 1. Änd. B 21 Textteil B Beteiligung
	Anlage  3 1. Änd. B 21 Begründung Beteiligung

